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Eröffnungder MachlasspapiereFranzGrillparzers ,HeuteSührvormit-¬
tags wurdenin Gegenwartdes BürgermeistersReumanndie infolgetasta -¬
mentarischerBestimmungbisherunterVerschlußgewesenenNachlaspapie-¬
re FranzGrillparzerseröffnet .DieUebernahmegeschalimBüroder
städtischenSammlungenin GegenwartdesamtsführendenStadtratesKarl
Richter ,des Direktorsder städtischenSammlungen. . Probst ,desHof-¬
ratesProfessor Dr .August Sauer und Dr . CarlGlossy ,sowie des
Burgthester Direktors Dr .Anton Wildgans .Der Bürgermeister gegrüsste

die Anwesendenundbrachtein Erinnerung ,daßKatharinaFröhlichin
einer Zuschriftan denBürgermeisterDr. KajetanFelder ,datiertvom
24 . Mai1878denganzenhandschriftlichenNachlaßFranzGrillparzers ,
seine Bibliothekunddie Einrichtungseiner Wohnzimmerder StadtWien
vermachthabe .DerNotaristsakthierüberwurdeam15. Dezember1879nach
demAblebender KatharinaFröhlichimAuftrageihrerUniversalerbin
undSchwesterAnnaFröhlichaufgestellt .Am12. April1883erfolgtedie
Uebergabemit UrkundevomselbenDatum.

Unter den von der GemeindedamalsübernommenenPapierenbefand
sichaucheinmitdemSiegeldesFreihennvonRizyzweimalversiegel-¬
tes PaketimgrauenUmschlagemitderAufschrift„Geheimschriften
Grillparzers “. Bezüglichdieses Paketes wurdevon denRepräsentanten
der Verlassenschaftdes Dr. FreiherrnTheobaldvonRizy„ inBefblgung
derBestimmungendesFräuleinAnneFröhlichundKathrinaFröhlich“
die Bedingunggestellt ,daß dieses Paket nicht vor dem21 . Jänner1922
eröffnet werde .Dieses Paket wurdein Anwesenheitvon Zeugenineine
braune Leinwandmappegelegt und mit dem Siegel des Herrn Hipolyt von

Sonnleithner ,demdas von der KommuneWienbeigemetzt wurde ,verschlos - ¬
sen .DasUebernahmsprotokollwurdeunterfertigt vomBürgermeisterEdu- ¬
erd Uhl ,Gemeinderat Josef Matzenauer ,Hipolyt Freiherr vonSonnleith - ¬

ner ,WilhelmvonSonnleithner,Dr. GeorgPreyss ,Archivsdirektor. Weis,
KustosDr . KarlGlossy und Notar Karl Tennenbaum .DieVeröffentlichung
der Fapiere ,sofern sich diese überhaupt ganz oder teilweise dazueig - ¬
nensollten ,hatsichdieGemeindemitStadtratsbeschlusvom7,Jänner
1909vorbehalten.

Nachder AnsprachedesBürgermeisterswurdendie SiegelderMappe
und des Pakets vomDirektor der städtischen Sammlungengelöst ,dieein - ¬
zelnenStückein GemeinschaftmitHofratProfessorDr. Sauerund
Hofrat Dr . Glossygeprüft und zu Protokoll gegeben .
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EineWehnbausteuerfür Wien .Heutewirdder EntwurfdesMagi-¬

stztes zu einemLandesgesetzeveröffentlicht ,das dieangekündig -¬
te Wehnbausteuereinführensell .Sie sell die Fermeinerallgemei-¬
nenMietzinsabgabevenallenvermietbarenRäumlichkeitenhabenund
an die Stelle der bisherigen Mietzinsabgabetreten ,diebekanntlich
die Zinse unter 90ODrenenfrei gelassen hat und deren Skala inman- ¬
nigfacherHinsichtdurchdieEhtwicklungüberheltwar .Dasses
sichumeineZwecksteuerhandelt ,kemmtin einerBestimmungdesGc
setzes zumAusdruck ,wenachder Ertrag der venWehnungenzuent - ¬
richtenden Abgabe zur Herstellung und Erhaltung venWehnhäusern ,

ein vemGemeinderatzu bestimmenderTeil des Jahresertragesfür
Siedlungszweckezu verwendenist .Dieserbeschliesst auchdienä¬
herenBestimmungenüber die Art derVerwendunge

Bei Mietebjekten ,für die kein Mietzins entrichtet wird ,ist

der der Abgabebemessungzu Grundezu legendeBetragdurchParifikae
tion festzustellen ,webeiaberdie bisherigeBindungandieParifi-¬
katienzumZweckederHauszinssteuerbemessungentfällt ,sedassvon
nunønauchin Häusern ,die der Haueigentümerallein bewehnt ,der
tatsächliche Mietwertabgabepflichtig ist .Hiedurchsell erreicht
werden ,dass die Palast -undVillenbesitzerentsprechendzurAbgabe
herangezegenwerdenkönnen.

AlsbesendererParifikatiensfallwirdauchdieBenützungven
SiedlungshäuserndurchSiedlerangeführt.

Die Abgabeist ,für Wehnungenund Geschäftslekale gleich ,in

derVorlagswiefolgt bemeasen:Sieist bei Mietinsenbis zu3000K
ebensehochwie der Mietzinsundsteigt sedannfür je weitere3000K
um je 25 % ,von der 10 .Stufe an um je 50 % bis zu 600 % .Die bi

herigeMietzinsabgabeist gleichfallsperzentuellgestiegen ,jedech
s0 ,dassderhöherePerzamtsatzvendemganzenMietzinsezuent¬
richten war ,währendnunmehrdie Berechnungstaffelweisevorgenem¬
menwird ,se dassalsez .BebeieinemMietzinsvon9000Krenenfür
die ersten3000Krenen100% ,für die zweiten3000Krenen125%und

für die dritten 3000Krenen150%zu bezahlensind .Hiedurchwird
eine gresse Härte des bisherigen Gesetzes gemildert ,die daringe- ¬

legenist ,dassbei einer Ueberschreitungeiner Perzentstufeum
wenige Krenen so hen der höhere Satz für den ganzen Mietzins zube¬
zahlenwar¬

DiebreitenStufenven3000Kronenselleneinenhäufigeren
bei Zinssteigerungen

WechseldesAbgabesatzes/fürdeneinzelnenMiterhintanhalten ,was
insbesonderefürdieüberwiegendeZahlderMietervenKleinwohnun
gensehrwichtigist .

DaessichumeineZwecksteuerhandelt ,mussderErtragse
hoch mein ,dass er eine Erfüllung des Zweckes ermöglicht .Einege - ¬

naueBerechungist allerdingsnichtmöglich,weildiederzeitigen
Bruttemietzinsenechnichtsteuermässigerfasstwaddaherunbekannt
sind .Sbhätzungsweise kann der Ertrag mit . 5Milliarden Kro - ¬

nenbeziffertvwerden .DieserErtragwäreaberdurchnochseintensi
veHeranziehungderhohenMietzinsealleinnichtzuerreichen ,weil
in WienbekanntlichdieKleinwehnungendieüberwiegendeMehrzahl
derMietobjektebilden .InfelgedessenmusstenauchjeneMietebjekte
die bisher ven der Abgabe befreit waren ( bis 900 KrenenJahres -

mietzins)derAbgabeunterwerfenwerden.
Umjene Söhichtender Bevölkerung ,die nicht in der Lagesind

durchSteigerungihres Einkemmenssich der Geldentwertunganzupas
sen ,zuberücksichtigen,ist imGesetzedie Bestimmungvergesehen ,
dassfürWehnungen,diewederganznochteilweiseinUntermietege
gebensind ,undfür die ein Jahreszinsvonhöchstens3000Krenen
zu entrichten ist ,die Abgabebis auf ein Drittel herabgesetztwer
denkann ,wenndasdemMieternachdenBestimmungendesPersenal-¬
steuergesetzesanzurechnendeEinkemmessteuerfrei ist undausschlies
lichausInvaliditäts -pderUnfallsrente ,aus einerAltersverser
gung eder Arbeitslesenunterstützung eder endlich aus einer Rente
ven fest verzinslichen Wertpapierenbesteht und wennin derWen
nungkein BinkemmensteuerpflichtigesFamilienmitgliedwehnt

DieAbgabesollvemHauseigentümereingehebenwerdenundan
denMagistratabgeführtwerden.DesgleichenhatderHauseigentümer
die ven der Behördegeferderten Nachweiseüber die Mietzinseund
derenVeränderungenzu lfefern .Fürdiese Mühewaltungenthälter
eineEntschädigung,dievenjedemJahresmietzinsbiseinschliesslich
6000Krenen5 % ,venjedemhöherenMietzins3 %beträgt .ImFalle
der Parifikatien ,also insbesendere dann ,wennderHauseigentümer
seinHausalleinbewehnt,entfälltdieseEntschädigung .

DieStrafenwurdengegenüberdengesetzlichenBestimmungenbei
der Mietzinsabgabe erhöht .Sie können für HandlungenederUnterlas
sungen ,wedurchdie Abgabeverkürzt eder der Verkürzungausgesetzt
wird ,bis zum50fachendes Betragesbemessenwerden ,umdendieAb¬
gabeverkürzteder der Verkürzungausgesetztwurdeundsind imFalle
der Uneinbringlichkeitin Arreststrafenbis zu 4 Wochenumzuwandelk
Die senstigen Uebertretungendes Gesetzes werdenmitGeldstfafen
bis zu500 . 000Krenen ,imNichteinbringungsfallmitArresttrafen
biszu14Tagengeahndet.

DasneueGesetzsell daserste MalimMaitermin1922wirksam
werden.EsenthältaucheineAmnestiebestimmung.InderletztenZeit
wurdenämlichimmerhäufiger die Wahrnehmunggemacht ,dass beigrös-¬
seren Wehnungenzwar der Miezins gesteigert ,die Mietzinsabgabeaber
nichtvomerhöhtenMietzinseingehebenundabgeführtwurde .Fürdie-¬
se auchnachdembisherigenGesetzmitStrafenbedrehtenVerkür-¬
zungenwirdin derVorlageStraffreiheitverbürgt ,wenndieErklä-¬
rung für die neue Abgabe ,die im Maitermin abzugebensein wird ,rich¬
tig erstattetwird .Esist zuheffen ,dassdieseAmnestieihren
Zweckerreichenwird .DieneuenAbgabesätzrsindin denOberstufen
zwarselbstverständlich hech ,in denhöchstenStufennochhöherals
die bisherigen ,aber immerhin nech erträglich bemessen .

DassderEntwurfdenpersönlichen,insbesenderedenEinkemmens
verhältnissender einzelnenMieternur in der ebenzitiertenHerab
setzungsmöglichkeit ,mithinin sehrbeschränktemMasseRechnungträgt
ist daruf zurückzuführen ,dass eine Einkemmensteuerbemessungfür die

letzteZeitnechnichtverliegtundauchnochnichtsebaldzuerwar
ten ist .Werbesserungenwerdenspäter möglichsein ,wieüberhaupt

in Zukunft
das Gesetz ,soll es seinen Zweckentsprechen,/einen Ausbauinseinen
Grundlagenerfahrenmuss

DerEntwurfwirdEndedieserWocheimFinanzausschusszurBera¬
tunggestelltwerden.
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nds .Derum9 Uhr10MinabendsvonGrosEnzersdorfabgehendeZug
hatnochAnschlußandieStrassenbahnlinien17und25nachWien.Im

lgemeinenwird bis Asperneir halbstündiger Verkehr ,nachGrnzer
dorf in der stärkeren Verkehrszeitein einstündiger ,in derschwächerer
ein eineinhal bis zweistündiger Verkehraufrechterhalten .Diegensuen
FahrzeitenderZügesind aus dens der StreckeangebrachtenFahra
nenersichtlich .
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